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Vorsitzende
des Sozialausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages
Frau Siegrid Tenor-Alschausky, MdL

Vorsitzender
des Wirtschaftsausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages
Herrn Hans-Jörn Arp, MdL

- im Hause -

Sitzung des Sozialausschusses am 6. September 2007
Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 5. September 2007

Verdacht illegaler Organtransplantationen am UKSH, Gampus
Kiel

- Erweiterung der Tagesordnung -

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die o.g. Sitzungen bitte ich Sie die jeweilige Tagesordnung um
den o.g. Tagesordnungspunkt zu erweitern.

Neben einer mündlichen Beantwortung des eingereichten
Fragenkataloges bitte ich um eine schriftliche Vorlage der
Antworten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heiner Garg, MdL
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Verdacht illegaler Organtransplantationen am UKSH, Campus
Kiel

Das ARD-Magazin ,,Monitor" berichtete am 23.08.2007
(http :{wwr,y.Wd r. d e/tvimo n ito r/be itraq s uebersicht. p htm l), d ass
Patienten aus Saudi-Arabien am UKSH Kiel bei

Lebertransplantationen in mindestens 2 Fällen Organe erhalten
haben sollen, die nach den Bestimmungen von Eurotransplant für
Wartel isten-Patienten in nerhalb des Eu rotransplant-Raumes
vorgesehen sind. Patienten außerhalb des Eutrotransplant-
Raumes erhalten diese Organe nur in besonderen
Ausnahmefällen.

Nach Recherchen des ARD-Magazins ,,Monitor" waren Patienten
aus Saudi-Arabien ursprünglich für sogenannte Lebendspenden
nach $ 8 Abs. 1 Satz 2 Transplantationsgesetz vorgesehen.
Demnach sind Lebendspenden von Organen nur innerhalb eines
engen Personenkreises möglich (Veruuandte ersten und zweiten
Grades, Ehegatten, Lebenspadner, Verlobte ,,oder andere
Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher
Verbundenheit offenkundig nahestehen"). In mindestens 2 Fällen

wurden keine Lebendspenden durchgeführ1. Die Patienten haben

stattdessen Fremdorgane eines hirntoten Spenders über
Eurotransplant erhalten.

Aufgrund der Berichterstattung vom 23.08.2007 prüft die
Staatsanwaltschaft Kiel ob ein Ermittlungsvedahren wegen des

Verdachts eines Verstoßes gegen das Transplantationsgesetz
sowie wegen Bestechung eingeleitet werden muss.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Fragen zu beantwoden:

1. Wie viele Patienten waren in 2006 und 2007 am UKSH Kiel
für eine sogenannte Lebendspende von Organen
angemeldet (Bitte nach Kalenderjahren und Organen
aufschlüsseln)?

2. Bei wie vielen Patienten wurden am UKSH Kiel in 2006 und
2007 sogenannte Lebendspenden von Organen
durchgeführt (Bitte nach Kalenderjahren und Organen
aufschltlsseln)?

3. Wie viele der Patienten stammten außerhalb des
Eu rotransplant-Raumes (Bitte nach Nationalität/Herku nft

aufschlüsseln)?

4. lm Bericht des ARD-Magazins ,,Monitor" werden Summen
von '1 bis 3 Mio. Euro für eine Lebeftransplantation am
UKSH Kiel genannt, während Veftreter des UKSH von
130.000 Euro sprechen. Wie lässt sich die Diskrepanz der
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in dem Bericht genannten Summen erklären?

5. lst bei allen Patienten eine gutachterliche Stellungnahme
nach $ 8 Abs. 3 Satz 2 Transplantationsgesetz i.V.m. der
La ndesverord n u ng zu r Bestim mu ng der Zuständ ig keiten
nach dem Transplantationsgesetz vom 02.12'1999 erfolgt?

Falls nein, warum nicht?

6. Bei wie vielen Patienten außerhalb des Eurotransplant-
Raumes wurde entgegen der ursprünglich vorgesehenen
Lebendspende ein durch Eurotransplant vermitteltes
Fremdorgan in den Jahren 2006 und 2007 eines hirntoten
Spenders verpflanzt (Bitte nach Kalenderjahren, Organen
und Nationalität/Herkunft der Patienten aufschlüsseln)?

7. Wem obliegt dabei die Entscheidung, dass Patienten
außerhalb des Eurotransplant-Raumes gegenüber
Patienten auf Wartelisten bevorzugt behandelt werden und
wird diese Entscheidung überPrüft?

a. Falls nein, warum nicht?
b. Falls die Entscheidung überprüft wird, wer nimmt

diese vor und wie wird eine solche Entscheidung
dokumentiert?

8. Nach welchen Richtlinien werden die Kriterien

,,Dringlichkeit", ,,Wafieliste" und der Umstand, dass der
Patient au ßerhalb des Eu rotransplant-Ra umes stammt,
gewichtet?

Falls es keine Richtlinien dafür gibt, warum nicht?

9. Wie werden ,,besondere Ausnahmefälle" definiert und
überprüft?

10.Wem obliegt die Entscheidung, dass ein solcher

,,besonderer Ausnahmefall" vorliegt?

11. Nach welchen Kriterien wird überprüft, ob bei einer
Lebendspende eines Organs der Spender dem Empfänger
aufgru nd besonderer persön licher Verbu ndenheit
offenkundig nahesteht (S I Abs. 1 Satz2
Transplantationsgesetz) und werden diese erfragt und

dokumentiert?

12.Welche Kriterien sind bei der Beurteilung maßgeblich?

13.Wem obliegt die Entscheidung, dass der Spender diese
gesetzlichen Anforderungen edüllt?
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14. Wird diese Entscheidung Überprüft und falls ja, wer nimmt

diese vor und wie wird diese Überprüfung dokumentiert?

15. Wie kann aus sicht der Landesregierung sicher gestellt

werden, dass an Patienten die außerhalb des

Eurotransplant-Raumes leben innerhalb des

Eurotransplant-Raumes lediglich Lebendspenden FDP-Landtaesl'íf¿1",.,",.

durchgeführt werden?

16.Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die
Geeignetheit eines Spenders der außerhalb des
Eurotransplant-Raumes lebt bereits im Heimatland
festgestellt werden m uss?

a. Falls ja, welche Maßnahmen wird die
Landesregierung einleiten?

b. Falls nein, warum nicht?

1 7. Welche Geschäftsbeziehung bestehen zwischen dem

UKSH und der Firma German MIS in Hamburg und

welchem Zweck dienen diese Beziehungen?




